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Lage im Raum 

 

Der Bereich der Außenbereichssatzung liegt nordwestlich der Kreisstraße FRG 8 in der Ge-

markung Lackenhäuser, Gemeinde Neureichenau. 

 

 

Bestand 

 

Die Planungsfläche ist bereits mit vier Wohngebäuden bebaut, die restliche Fläche südlich 

der bestehenden Bebauung wird gegenwärtig intensiv landwirtschaftlich genutzt und ist frei 

von Baum- und Strauchbewuchs. Südlich der Planungsfläche befindet sich ebenfalls eine 

Wohnbebauung sowie südwestlich davon der Friedhof, die Filialkirche St. Konrad von Parz-

ham (Baudenkmal D-2-72-136-27) sowie die Hochwaldhalle der Gemeinde Neureichenau. 

 

 

Erschließung 

 

Die Verkehrserschließung ist durch die Kreisstraße FRG 8 und eine Gemeindestraße vor-

handen. Es dürfen keine neuen Zufahrten zur Kreisstraße angelegt werden. 

Schmutzwasser- und Trinkwasserleitungen sind im Planbereich vorhanden. 

Inwieweit für den jeweiligen Anschluss Sondervereinbarungen nach der Wasserabgabesat-

zung bzw. Entwässerungssatzungen abgeschlossen werden müssen, ist bei dem einzelnen 

Vorhaben zu prüfen. 

Oberflächenwasser ist eigenverantwortlich zu versickern. 

Oberflächenwasser darf nicht auf die Kreisstraße abgeleitet werden. Der Abfluss des Ober-

flächenwassers der Kreisstraße darf nicht behindert werden. Mit Beeinträchtigungen auf-

grund des Winterdienstes (Schneeablagerungen, Einsatz von Streusalz) muss gerechnet 

werden. 

 

 

Schutzgebiete, geschützte Flächen 

 

Das gesamte Gebiet liegt im Naturpark NP-00012 [BAY-04] Bayerischer Wald. 

Der Abstand zur Grenze des Landschaftsschutzgebietes LSG-00547.01 [NDB-04] Bayeri-

scher Wald beträgt ca. 150 m. 
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Denkmäler 

 

Bodendenkmäler sind im Planungsgebiet nicht bekannt. 

Baudenkmäler sind von der Planung nicht betroffen. 

Das Baudenkmal Filialkirche mit Gedenkstein (Bischofsstein) ist ca. 70-80 m von der 

nächstmöglichen geplanten Bebauung entfernt. 

 

 

Oberflächengewässer 

 

Zwischen den Fl.Nrn. 172 und 173/3 bzw. 178/1 und 179/1, Gemarkung Lackenhäuser be-

findet sich ein wasserführender Graben. Dieser ist stellenweise verrohrt. Um das Wasser bei 

Starkniederschlagsereignissen als auch das Niederschlagswasser aus den bebauten Flä-

chen besser ableiten zu können, ist eine zu mindestens teilweise Öffnung des Grabens sinn-

voll. 

 

 

Planung 

 

Geplant ist eine Außenbereichssatzung unter Einbeziehung der bebauten Grundstücke 

Fl.Nrn. 170/2, 173/3, 172 und 179 Gmkg. Lackenhäuser sowie der noch unbebauten 

Grundstücke Fl.Nrn. 170/3, 173, 179/1 Teil und 178/1 Teil zur Errichtung von Ein- oder Zwei-

familienhäusern für ortsansässige Bürger und der Fl.Nr. 174 Teil (Straße). Zur Einbindung in 

die Landschaft wurde die Pflanzung heimischer Laubbäume festgesetzt. 

 

 

Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 

 

Da es sich um eine Außenbereichssatzung nach § 35 (6) BauGB handelt, die nach § 13 

BauGB im vereinfachten Verfahren aufgestellt wird, ist die Frage, ob und in welchem Umfang 

Ausgleich zu leisten ist, im Rahmen der Einzelbaugenehmigung nach der Kompensations-

verordnung bzw. der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung zu klären. 
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Verfahren 

 

Es werden die Vorschriften nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 angewendet. Deshalb wird von der 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a und von der Angabe 

nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abge-

sehen (Vereinfachtes Verfahren). 

 

 

 

Neureichenau,       Rosenheim, 13.06.2016 

 

 

Walter Bermann 

Erster Bürgermeister       Huber Planungs-GmbH 
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